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Rechtsanwalt
Dr. Ulrich Leo von

Avocado Rechtsanwälte
Quelle: Immobilien Zeitung

Mietrecht. Können Mieträume wegen eines
Gesetzes, das nach Abschluss des
Mietvertrags in Kraft getreten ist, nicht mehr
wie vereinbart genutzt werden, liegt ein
Mangel der Mietsache vor, der zur
Mietminderung berechtigt.

OLG Hamm, Urteil vom 8. April 2020
Az. 30 U 107/19

Der Vermieter trägt das Risiko
eines Nutzungsverbots
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DER FALL

Die Parteien hatten einen Gewerberaum-
mietvertrag zum Zweck des Betriebs einer
Spielhalle geschlossen. Zunächst verläuft
alles reibungslos. Dann allerdings wird
das einschlägige Landesrecht geändert,
und die ursprünglich rechtmäßige Nut-
zung der Räume als Spielhalle ist nicht

mehr zulässig, denn sie befindet sich zu
nah an einer weiteren Spielhalle in der
Nachbarschaft. Die zuständige Behörde
untersagt die Nutzung. Als derMieter des-
halb die Miete mindert, zieht der Vermie-
ter mit einer Zahlungsklage vor Gericht.
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DIE FOLGEN

Ohne Erfolg, das OLG Hamm weist die
Klage des Vermieters ab. Die Miete ist
nach Auffassung des Senats gemindert.
Das Risiko der Gesetzesänderung und der
daraus folgenden Nutzungsuntersagung

geht zulasten des Vermieters. Dass die
Nutzung unzulässig geworden ist, beruht
auf der konkreten Lage des Objekts und
führt zu einem Mangel der Mietsache.
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WAS IST ZU TUN?

Der Fall wirft ein Schlaglicht auf ein Pro-
blem, das Vermieter oft übersehen:
Werden Mieträume zu einem konkreten
Mietzweck überlassen, müssen sie sich in
einem Zustand befinden, der die Auf-
nahme des Betriebs in technisch-bauli-
cher und in rechtlicher Hinsicht uneinge-
schränkt zulässt. Dazu ist es auch notwen-
dig, dass das Mietobjekt die Anforderun-
gen erfüllt, die für eine ggf. erforderliche
Betriebserlaubnis notwendig sind. Auf
Unwissenheit oder eine vermeintliche
Aufklärungspflicht des Mieters kann sich
der Vermieter nicht zu seiner Entlastung
berufen, er muss sich selbst kundig
machen. Formularvertragliche Klauseln
in Vermieterverträgen, die ihn von der
Verpflichtung freizeichnen, für die techni-
sche und rechtliche Eignung der Mietsa-
che zum vertraglich vorgesehenen Miet-
zweck Sorge zu tragen und einzustehen,
sind zwar weit verbreitet. Aber sie sind

anerkanntermaßen unwirksam, weil sie
den Mieter unangemessen benachteili-
gen.Wer als Vermieter keine unliebsamen
Überraschungen erleben will, ist gut
beraten, wenn er vor Abschluss des Miet-
vertrags ggf. mit Fachleuten prüft, welche
technischen und rechtlichen Anforderun-
gen die im Mietzweck beschriebene
Nutzung mit sich bringt. Werden diese
Anforderungen nicht sicher erfüllt, muss
individualvertraglich Vorsorge getroffen
werden. Denn auch wenn ein weit gefass-
ter Mietzweck vereinbart wird, etwa die
Vermietung zu einer nicht näher beschrie-
benen gewerblichen Nutzung, führt dies
zumindest nach herrschenderMeinung in
der Rechtsprechung nicht dazu, dass sich
die Pflichten des Vermieters verringern,
sondern zu einer mehr oder weniger weit-
gehenden Einstandspflicht für alle mögli-
chen Zwecke. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwältin
Veronika Thormann

von Bethge
Immobilienanwälte

Quelle: bethge

Maklerrecht. Auch wenn ein
Kaufinteressent im Schriftwechsel die
E-Mail-Signatur einer Immobilienfirma
verwendet, darf der Makler nicht davon
ausgehen, dass er im Rahmen seiner
unternehmerischen Tätigkeit handelt.

LG Köln, Urteil vom 14. Juli 2020,
Az. 21 O 514/19

Kauft ein Immobilienprofi privat,
gelten Verbraucherrechte
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DER FALL

Der Inhaber eines Immobilienunterneh-
mens wollte für sich und seine Familie
eine Immobilie erwerbenund schickte der
Eigentümerin ein schriftliches Initiativ-
angebot. Diese leitete das Angebot an ihre
Nichte, eine Immobilienmaklerin, weiter.
Die Maklerin schickte dem Interessenten
ein Exposé, in dem sie auf die Käuferpro-
vision hinwies. Eine Widerrufsbelehrung
enthielt das Exposé nicht, und der Mann
wurde auch nicht auf andere Weise über
sein Widerrufsrecht informiert. Er bestä-

tigte per E-Mail die Provision und den
zuvor telefonisch vereinbarten Besichti-
gungstermin für sich und seine Partnerin.
Diese E-Mail war mit der Signatur seines
Immobilienunternehmens versehen. Nach
Abschluss des Kaufvertrags beglich der
Käufer zunächst die Provisionsrechnung
der Maklerin. Einige Monate später
erklärte er jedoch den Widerruf des Mak-
lervertrags und forderte die Provision
zurück. Die Maklerin wollte nicht zahlen,
und der Käufer erhob Klage.
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DIE FOLGEN

Das Landgericht gab dem Käufer recht. Er
hat Anspruch auf Rückzahlung der Mak-
lerprovision. Er hat das Objekt für sich
privat erworben, sodass er als Verbrau-
cher zu behandeln ist. Der Maklervertrag
wurdenur über Fernkommunikationsmit-

tel geschlossen und ist damit ein
sogenannter Fernabsatzvertrag. Da es
keine ordnungsgemäße Widerrufsbeleh-
rung gab, konnte er auch noch nach
Abschluss des Kaufvertrags widerrufen
werden.
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WAS IST ZU TUN?

Makler sollten genau prüfen, wer ihr Auf-
traggeber ist. Gerade beiMaklerverträgen,
die nur über Fernkommunikationsmittel
geschlossen werden, kommt es entschei-
dend darauf an, ob der Kunde als Auftrag-
geber ein Verbraucher oder Unternehmer
ist. Einem Verbraucher steht ein Wider-
rufsrecht zu, über welches der Makler ihn
belehren muss. Unterbleibt das, riskiert
der Makler seinen Provisionsanspruch zu
verlieren. Er sollte also prüfen, ob sein
Kunde das Objekt für sich privat erwerben
möchte und damit als Verbraucher ein-
zuordnen ist oder als Unternehmer. Hier
hätte die Maklerin trotz der E-Mail-
Signatur des Kaufinteressenten nicht

davon ausgehen dürfen, dass dieser im
Rahmen seiner unternehmerischen Tätig-
keit handelte. Der Interessent hatte im
Initiativangebot angegeben, das Objekt
für sich und seine Familie erwerben zu
wollen. Damit war der private Verbrau-
cherschutzbereich eröffnet, sodass die
Maklerin eine entsprechende Widerrufs-
belehrung hätte zur Verfügung stellen
müssen. In der Praxis ist die Abgrenzung
zwischen private und unternehmerischer
Tätigkeit nicht immer einfach. Daher soll-
ten Makler standardmäßig die Widerrufs-
belehrung für Verbraucher in ihre Exposés
aufnehmen. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Walter Klein
von Loschelder

Quelle: Loschelder

Baurecht. Macht der Architekt einen
Planungsfehler und sind die Arbeiten des
Handwerkers deshalb mangelhaft, muss der
Bauherr sich das als Mitverschulden
anrechnen lassen.

OLG Hamm, Urteil vom 3. Dezember 2020,
Az. 24 U 14/20

Bei Planungsfehlern trifft den Bauherrn
eine Mitschuld
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DER FALL

Der Bauherr beauftragt einen Architekten
mit Planungs- und Überwachungsleistun-
gen für einen Anbau an seinem Wohn-
haus. Außerdem beauftragt er verschie-
dene Unternehmer u.a. mit Trockenbau-
und Klempnerarbeiten. Der Anbau wird
errichtet und abgenommen. Als Feuchtig-
keit eintritt, zeigt sich, dass das Dämm-
material und die Holzbalken des Anbaus
durchnässt und die Anschlussbereiche
undicht sind. Der Bauherr verklagt die

Unternehmer und den Architekten auf
21.000 Euro Schadenersatz. Das LG weist
die Klage gegen den Architekten ab, es
sieht keinen Planungs- oder Überwa-
chungsfehler. Auch die Klage gegen den
Klempner wird abgewiesen, jene gegen
den Trockenbauer jedoch für gerechtfer-
tigt erklärt. Dieser geht in Berufung. Dabei
stellt sich wieder die Frage, ob ein Pla-
nungsfehler vorliegt, den sich der Bauherr
anrechnen lassen muss.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIE FOLGEN

Die Arbeiten des Trockenbauers waren
mangelhaft, sodass er zu Mangelbeseiti-
gung bzw. Schadenersatz verpflichtet ist,
entscheidet das OLG. Allerdings sieht das
Gericht, anders als zuvor das LG, einen
Planungsfehler des Architekten, den sich
der Bauherr gegenüber demUnternehmer
als Mitverschulden anrechnen lassen
muss. Der Architekt hat die Anschlüsse an
die Dampfsperre nicht detailliert genug
geplant. Hier hätte im Einzelnen vorgege-
ben werden müssen, welcher Unterneh-
mer welche Anschlussarbeiten vornimmt.
Dabei reicht weder ein allgemeiner Hin-

weis auf die Energieeinsparverordnung
(EnEV) noch auf die einschlägige DIN
4108, denn diese geben keine Leistungs-
abgrenzung vor. Das Planungsverschul-
den bewertet das OLG mit 25%, d.h. der
Bauherr erhält vomUnternehmer nur 75%
seiner Sanierungskosten ersetzt; die wei-
teren 25% muss er selbst tragen. Er
bekommt sie auch nicht vom Architekten
erstattet. Denn im Verhältnis Bauherr zu
Architekt hatte das LG festgestellt, dass
gerade kein Planungsfehler vorliegt. Um
diese Feststellung zu vermeiden, hätte der
Bauherr in Berufung gehen müssen.
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WAS IST ZU TUN?

Der Architekt hätte genauer planen müs-
sen: Je schadensträchtiger die Ausführung
ist, desto detaillierter muss die Planung
sein, wenn es bei der Ausführung auf
die Abfolge verschiedener Arbeiten an-
kommt. Hier ist eher mehr als weniger
gefragt. Ist die Planung fehlerhaft oder
unvollständig, ist das zunächst ein Pro-
blem des Bauherrn. Deshalb gilt: Solange

der Unternehmer Mängel der Planung
vorbringt, darf der Architekt nicht aus
der Haftung entlassen werden. Für den
Fall, dass der Unternehmer zu Recht
Planungsfehler einwendet, kann sich der
Bauherr beim Architekten schadlos
halten. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Karsten Prote

von GTW
Quelle: GTW

Grundstücksrecht. Der Inhaber des
Hausrechts kann relativ frei entscheiden,
wem er Zutritt zu seinem Betrieb verwehrt
oder gestattet. Einen sachlichen Grund
für ein Hausverbot muss er nur in
Ausnahmefällen angeben.

BGH, Urteil vom 29. Mai 2020,
Az. V ZR 275/18

Ein Hausverbot muss in der Regel
nicht begründet werden
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DER FALL

Der Betreiber einer Therme mit Sauna-
bereich wird von einer Stammkundin ver-
klagt. Die Frau besucht die Therme bereits
seit mehreren Jahren regelmäßig und hat
zahlreiche, nicht personengebundene
Eintrittskarten erworben, die zum Teil
noch ungenutzt sind. Der Betreiber der
Thermeerteilte derKundin einunbefriste-

tes Hausverbot. Dagegen klagt die Frau
und will damit erreichen, dass das Haus-
verbot zurückgenommen oder hilfsweise
dessen Nichtigkeit festgestellt wird. Damit
unterlag sie in den beiden ersten Instan-
zen. Auch die Revision vor demBGHblieb
ohne Erfolg.
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DIE FOLGEN

Das Hausrecht beruht auf dem Grund-
stückseigentum oder -besitz und ermög-
licht seinem Inhaber, in der Regel frei
darüber zu entscheiden, wem er Zutritt
gestattet oder verwehrt, betont der BGH in
seiner Entscheidung. Das Hausrecht wird
auch nicht durch die Eintrittskarten
beschränkt, die die Kundin erworben
hatte. Da sie nicht personalisiert und frei
übertragbar sind, wäre es einem Kunden
leicht möglich, das Hausrecht leerlaufen
zu lassen, indem er sich über Dritte wei-
tere Eintrittskarten verschafft, um sodann
eine Einschränkung des Hausrechts gel-
tend zu machen. Eine Einschränkung des
Hausrechts ergibt sich auch nicht aus dem
mittelbar in das Zivilrecht einwirkenden

Grundrecht auf Gleichbehandlung. Denn
daraus folgt kein objektives Verfassungs-
prinzip, wonach Rechtsbeziehungen zwi-
schen Privaten von diesen prinzipiell
gleichheitsgerecht zu gestalten wären.
Dies könnte dann anders sein, wenn der
Ausschluss von Veranstaltungen, die
einem großen Publikum ohne Ansehen
der Person geöffnetwerden, für die Betrof-
fenen im erheblichen Umfang über die
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
entscheidet. Das aber ist beim Besuch
einer Therme nicht der Fall. Denn auch
wenn die verschiedenen Bäder ein unter-
schiedliches Leistungsangebot haben,
sind ihre Leistungen prinzipiell aus-
tauschbar.
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WAS IST ZU TUN?

Der Hausrechtsinhaber kann ein Haus-
verbot erteilen, ohne dies besonders zu
begründen. Dabei kann er sich grundsätz-
lich auch von persönlichen und sachfrem-
den Erwägungen leiten lassen. Aufpassen
muss er allerdings, wenn seinem Angebot
bzw. der Veranstaltung eine erhebliche
soziale Bedeutung zukommt, sodass
damit für den Betroffenen im erheblichen

Umfang über die Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben entschieden wird.
Dann darf der Hausrechtsinhaber seine
Entscheidungsmacht, die aus dem Haus-
recht resultiert, nicht dazu ausnutzen,
bestimmte Personen ohne sachlichen
Grund von einem solchen Ereignis auszu-
schließen. (redigiert von Anja Hall)

VergangeneWoche erschien ein Mandant
in meinem Büro, der sein Dreifamilien-
haus in drei Eigentumswohnungen auf-
teilen und jedem Kind eine Einheit über-
lassen wollte. Als wir uns die Baupläne
ansahen, fiel mir auf, dass sich die zentra-
len Hausanschlüsse im hinteren Bereich
der Erdgeschosswohnung befanden. Diese
Wohnung konnte deshalb keine Eigen-
tumswohnung werden. Das führte natür-
lich zu großem Erstaunen bei meinem
Mandanten, schließlich wurde die Woh-
nung seit 30 Jahren bewohnt. Wo das
Problem sei, fragte er. Nun, allen Haus-
bewohnernmuss esmöglich sein, jederzeit
in den Raum mit den Anschlüssen zu
gelangen, ohne das Sondereigentum eines
Eigentümers zu betreten. Ansonsten ist die
Einheit nicht „abgeschlossen“.

Weil eine gute Juristin ja nicht
Probleme schaffen, sondern Lösungen
aufzeigen soll, schlug ich demMandanten
vor, das Problem über ein Sondernut-
zungsrecht zu lösen.DemErstaunen folgte
Verwirrung: Sondereigentum? Gemein-
schaftseigentum? Sondernutzungsrecht?

Sondereigentum besteht an einer
bestimmten Wohnung oder an Räumen
des Gebäudes, die nicht zu Wohnzwecken
dienen. Zum Gemeinschaftseigentum
zählen alle Teile des Gebäudes, die nicht
Sondereigentum sind, und alle Teile, die
für den Bestand oder die Sicherheit
des Gebäudes erforderlich sind. Beide
Begriffe sind im Wohnungseigentumsge-
setz (WEG) definiert. Der Begriff des Son-
dernutzungsrechts hingegen taucht im
WEG nirgends auf, sondern ist allein
durch die Praxis geprägt. Es beschreibt
einen Teil des Gemeinschaftseigentums,
der einem Sondereigentümer zur aus-
schließlichen Nutzung zugewiesen wor-
den ist. Die Teilungserklärung regeltmeis-
tens, dass der Sondernutzungsberechtigte
die Kosten der Fläche trägt. Ein Sonder-
nutzungsrecht muss immer mit dem
Sondereigentum an einer Einheit verbun-
den sein, kann also nicht ohne die Einheit
an Dritte verkauft werden.

Für die Unterscheidung zwischen Son-
dereigentumundSondernutzungsrecht ist
der Begriff des „Raums“ zentral. Oder bes-
ser gesagt: Er war zentral. Bisher konnte
Sondereigentum nur an einem Raum
begründet werden. Ein Raum hat Wände
und ein Dach. Darum konnte eine
Garage, auch ein einzelner Garagenstell-
platz, Sondereigentum sein, nicht aber ein
Stellplatz im Freien. Diese Ungleich-
behandlung sorgte häufig für Unver-
ständnis. Seit der WEG-Novelle, die am
1. Dezember 2020 in Kraft getreten ist,
kann Sondereigentum auch an Flächen
im Freien begründet werden, solange die
Wohnung wirtschaftlich die Hauptsache
bleibt.

Der Anwendungsbereich der Sonder-
nutzungsrechte wird also wohl kleiner
werden. Verschwinden werden die Son-
dernutzungsrechte aber nicht. Zum einen
ändert die WEG-Novelle nichts an alten
Teilungserklärungen. Zum anderen geht
der Anwendungsbereich über Freiflächen
hinaus. So kann bei Doppelhäusern ein
Sondernutzungsrecht über die gesamte
Doppelhaushälfte samt Garten gelegt
werden; damit erreicht man eine größt-
mögliche Unabhängigkeit der Eigen-
tümer.

Oder man nutzt das Sondernutzungs-
recht als Notbehelf wie in unserem ein-
gangs geschilderten Fall: Kann an einer
Einheit kein Sondereigentum begründet
werden, weil sie nicht abgeschlossen ist,
pickt man sich einen einzelnen Raum
heraus, gerne einen Kellerraum. Dieser
wird die Sondereigentumseinheit. Diesem
Raum ordnet man dann das Sondernut-
zungsrecht an der eigentlichen Wohnung
zu. Mit diesem Trick hätte meinMandant
jedemseinerKinder eineWohnung zuord-
nen können. Allerdings wären dann nur
zwei Kinder Eigentümer einer Wohnung
geworden und das Dritte Eigentümer
eines Kellerraums. Mein Mandant hat
sich dann doch dafür entschieden, einen
separatenZugang zumAnschlussraumzu
schaffen. (redigiert von Anja Hall)

Folge 76:
Das Sondernutzungsrecht

Notarinnen und Notare erklären in
dieser regelmäßig erscheinenden
Kolumne die wichtigsten Begriffe.

DAS ABC DES
IMMOBILIENRECHTS

Dr. Anja Gerono,
Notarin in Bamberg


